
 

Vorgaben aus WPO und BS WP/vBP zur Nachschau –  
§ 55b III WPO, §§ 49, 63 BS WP/vBP 

 

 

WPO 

„§ 55b Internes Qualitätssicherungssystem 

(1) Berufsangehörige haben für ihre Praxis Regelungen zu schaffen, die die Einhal-
tung ihrer Berufspflichten gewährleisten, und deren Anwendung zu überwachen 
und durchzusetzen (internes Qualitätssicherungssystem). Das interne Qualitätssi-
cherungssystem soll in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang und zur Kom-
plexität der beruflichen Tätigkeit stehen. Das interne Qualitätssicherungssystem ist 
zu dokumentieren und den Mitarbeitern der Berufsangehörigen zur Kenntnis zu ge-
ben. 

(2) Bei Berufsangehörigen, die Abschlussprüfungen nach § 316 des Handelsgesetz-
buchs durchführen, haben die Regelungen nach Absatz 1 angemessene Grunds-
ätze und Verfahren zur ordnungsgemäßen Durchführung und Sicherung der Quali-
tät der Abschlussprüfung zu umfassen. Dazu gehören zumindest 

 1. solide Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, interne Qualitätssiche-
rungsmechanismen, wirksame Verfahren zur Risikobewertung sowie wirksame 
Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen für Datenverarbeitungssysteme, 

2. Vorkehrungen zum Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfah-
ren sowie der zur angemessenen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Mittel und des dafür erforderlichen Personals, 

3. Grundsätze und Verfahren, die die Einhaltung der Anforderungen an die Ei-
genverantwortlichkeit des verantwortlichen Abschlussprüfers nach § 44 Absatz 
1 Satz 3 dieses Gesetzes und an die Unabhängigkeit nach den §§ 319 bis 319b 
des Handelsgesetzbuchs gewährleisten, 

4. Grundsätze und Verfahren, die sicherstellen, dass Mitarbeiter sowie sonstige 
unmittelbar an den Prüfungstätigkeiten beteiligte Personen über angemes-
sene Kenntnisse und Erfahrungen für die ihnen zugewiesenen Aufgaben verfü-
gen sowie fortgebildet, angeleitet und kontrolliert werden, 

5. die Führung von Prüfungsakten nach § 51b Absatz 5, 
6. organisatorische und administrative Vorkehrungen für den Umgang mit Vorfäl-

len, die die ordnungsmäßige Durchführung der Prüfungstätigkeiten beein-
trächtigen können, und für die Dokumentation dieser Vorfälle, 

7. Verfahren, die es den Mitarbeitern unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer 
Identität ermöglichen, potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen die Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 oder gegen Berufspflichten sowie etwaige straf-
bare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten innerhalb der Praxis an geeig-
nete Stellen zu berichten, 

8. Grundsätze der Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 und 
9. Grundsätze und Verfahren, die gewährleisten, dass im Fall der Auslagerung 

wichtiger Prüfungstätigkeiten die interne Qualitätssicherung und die Berufsauf-
sicht nicht beeinträchtigt werden. 
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(3) Im Rahmen der Überwachung nach Absatz 1 Satz 1 haben Berufsangehörige, 
die Abschlussprüfungen nach § 316 des Handelsgesetzbuchs durchführen, das in-
terne Qualitätssicherungssystem zumindest hinsichtlich der  
1. Grundsätze und Verfahren für die Abschlussprüfung, für die  
2. Fortbildung,  
3. Anleitung und  
4. Kontrolle der Mitarbeiter sowie für die Handakte einmal jährlich zu bewerten.  
5. Im Fall von Mängeln des internen Qualitätssicherungssystems haben sie die zu 

deren Behebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Berufsangehöri-
gen haben einmal jährlich in einem Bericht zu dokumentieren: 

 

 

1. die Ergebnisse der Bewertung nach Satz 1, 
2. Maßnahmen, die nach Satz 2 ergriffen oder vorgeschlagen wurden, 
3. Verstöße gegen Berufspflichten oder gegen die Verordnung (EU) Nr. 

537/2014, soweit diese nicht nur geringfügig sind, sowie 
4. die aus Verstößen nach Nummer 3 erwachsenden Folgen und die zur Behe-

bung der Verstöße ergriffenen Maßnahmen. 

(4) Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfungen durchführen, liegt die Verantwortung für das interne Qualitätssi-
cherungssystem bei Berufsangehörigen, vereidigten Buchprüfern oder vereidigten 
Buchprüferinnen oder EU- oder EWR-Abschlussprüfern.“ 

 

Berufssatzung WP/vBP 

„§ 49 Nachschau1 

(1) WP/vBP sind verpflichtet, eine Nachschau mit dem Ziel durchzuführen, die An-
gemessenheit und Wirksamkeit der Regelungen des Qualitätssicherungssystems zur 
Abwicklung von Abschlussprüfungen zu beurteilen. Die Nachschau bezieht sich auf 
die Frage, ob die Regelungen des Qualitätssicherungssystems zur Abwicklung von 
Abschlussprüfungen eingehalten worden sind. Die Nachschau muss in angemesse-
nen Abständen sowie bei gegebenem Anlass stattfinden. Das Qualitätssicherungs-
system ist hinsichtlich der  

1. Regelungen zur Abwicklung von Abschlussprüfungen, der  
2. Fortbildung,  
3. Anleitung und 
4. Überwachung der Mitarbeiter sowie  
5. der Handakte (Prüfungsakte)  

jährlich zu bewerten. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 

1 Quelle: BS WP/vBP § 49 
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(2) Die Nachschau der Abwicklung einzelner Prüfungsaufträge ist ein Vergleich der 
Anforderungen an eine gewissenhafte Abwicklung von Abschlussprüfungen mit 
deren tatsächlicher Abwicklung. Art und Umfang der Nachschau müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den abgewickelten Abschlussprüfungen stehen, wo-
bei die Ergebnisse einer Qualitätskontrolle nach §§ 57a ff. WPO berücksichtigt wer-
den können. Dabei sind alle in der Praxis verantwortlich tätigen WP/vBP, die Ab-
schlussprüfungen durchführen, einzubeziehen. 
 
(3) Die Ergebnisse der Bewertung und der bei Mängeln ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen sind, im Fall von Absatz 1 Satz 4 jährlich, in einem Bericht 
zusammenzufassen. In diesem Bericht ist, neben der Berichterstattung nach Satz 1, 
auch über Verstöße gegen Berufspflichten oder die Verordnung (EU) Nr. 537/2014, 
soweit diese nicht nur geringfügig sind, und die zur Beseitigung der Verstöße ge-
troffenen Maßnahmen zu berichten. 
 
(4) Die Nachschau kann durch Selbstvergewisserung durchgeführt werden, wenn 
in der Praxis kein fachlich und persönlich geeigneter Mitarbeiter zur Verfügung 
steht.“ 

 
Abschnitt 2: 

Berufspflichten zum Schaffen von Regelungen 
für ein Qualitätssicherungssystem nach § 55b Absatz 2 WPO 

„§ 63 Nachschau2 

Durch angemessene Regelungen ist zumindest sicherzustellen, dass 
1. die Nachschau der Abwicklung von Abschlussprüfungen in angemessenen 

Zeitabständen erfolgt und die Zeitabstände regelmäßig überprüft und ange-
passt werden, 

2. eine Nachschau der Abwicklung von Abschlussprüfungen auch aus gegebe-
nem Anlass erfolgt, 

3. die Nachschau nach § 49 Absatz 1 Satz 4 jährlich erfolgt, 
4. die Nachschau von Abschlussprüfungen nur von fachlich und persönlich geeig-

neten Personen, die grundsätzlich nicht mit der Abwicklung der in die Nach-
schau einbezogenen Abschlussprüfungen befasst waren, durchgeführt wird, 

5. eine Nachschau durch Selbstvergewisserung ermöglicht wird, wenn in der ge-
samten Praxis keine geeignete Person zur Verfügung steht, 

6. die Stichprobe der ausgewählten Abschlussprüfungen in einem angemessenen 
Verhältnis zu den abgewickelten Abschlussprüfungen steht und bei der Pla-
nung auch Ergebnisse einer vorangegangenen Qualitätskontrolle nach § 57a 
WPO oder einer Inspektion nach § 66a Absatz 6 Nummer 1 WPO berücksichtigt 
werden, 

7. in einem Nachschauturnus alle verantwortlich tätigen WP/vBP mit zumindest ei-
nem Prüfungsauftrag erfasst werden, 

8. bei Feststellung von Mängeln des Qualitätssicherungssystems Maßnahmen zu 
deren Beseitigung ergriffen und der verantwortliche Prüfungspartner über die 
ihn betreffenden Feststellungen informiert wird und 

9. die Nachschau nach § 49 Absatz 1 Satz 4 entsprechend § 49 Absatz 3 doku-
mentiert wird.“ 

 

 

 
                                                                                                 

2 Quelle: BS WP/vBP § 63 zur Schaffung von Regelungen 
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